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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Carsten Hübner, Ulla Jelpke
und der Fraktion der PDS
– Drucksache 14/7022 –

Illegale Aktivitäten des türkischen Geheimdienstes MIT in der
Bundesrepublik Deutschland?

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r
Nach einem Bericht der Tageszeitung „Berliner Morgenpost“ vom 31. August
2001 wurden unlängst zwei Mitarbeiter des türkischen Geheimdienstes MIT
aus der Bundesrepublik Deutschland ausgewiesen. Eine der Personen habe zur
MIT-Residentur in Berlin gehört und einen Diplomatenpass besessen.

Die zwei Männer sollen, so die Zeitung weiter, „türkische Oppositionelle und
Kurden unter anderem im nordrhein-westfälischen Neuss bespitzelt haben“.

Aktivitäten des MIT in der Bundesrepublik Deutschland haben bereits in der
Vergangenheit für erhebliches Aufsehen gesorgt. Dazu zählt die Entführung des
in der Bundesrepublik Deutschland wohnhaften kurdischen Asylbewerbers
C. S. auf einer Moldawienreise im Jahr 1999 ebenso wie der, allerdings erfolg-
lose Versuch, 1997 den türkischstämmigen Bundestagsabgeordneten Cem
Özdemir „in eine verfängliche Situation zu bringen und damit zu erpressen“
(vgl. „Berliner Morgenpost“, 31. August 2001). 1999 sprach der damalige Chef
des hessischen Verfassungsschutzes, Hartmut Ferse, deshalb von illegalen Akti-
onen des MIT in der Bundesrepublik Deutschland. Die „Berliner Morgenpost“
zitiert ihn mit den Worten: „Operationen gegen Dissidenten im Ausland stuft
der MIT als legitim ein. Auch wenn er damit gegen deutsche Gesetze verstößt.“

1. Trifft es zu, dass unlängst zwei Mitarbeiter des MIT, darunter eine Person
mit Diplomatenstatus, aus der Bundesrepublik Deutschland ausgewiesen
wurden und wenn ja, wann und aufgrund welcher Ereignisse?

Nein

2. Hat es in den vergangenen Jahren weitere illegale Operationen des MIT in
der Bundesrepublik Deutschland gegeben und wenn ja, welche, gegen wen
richteten sie sich und welche Konsequenzen wurden daraus von deutscher
Seite gezogen?
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Die Bundesregierung erklärt in diesem Zusammenhang erneut, dass sie über
nachrichtendienstliche Sachverhalte das für die Kontrolle der Nachrichten-
dienste zuständige Parlamentarische Kontrollgremium unterrichtet. Sie ver-
weist im Übrigen auf ihre Antwort vom 28. April 2000 auf eine Kleine Anfrage
der Abgeordneten Ulla Jelpke und der Fraktion der PDS (Bundestagsdruck-
sache 14/3270).

3. Liegen der Bundesregierung Informationen vor, dass der MIT systematisch
die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland missachtet, wie es der ehe-
malige Chef des hessischen Verfassungsschutzes 1999 behauptet hat?

Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen.

4. Liegen der Bundesregierung Informationen vor, dass die diplomatischen
Vertretungen der Türkei in der Bundesrepublik Deutschland etwaige sys-
tematische Verstöße des MIT gegen die Gesetze der Bundesrepublik
Deutschland decken, etwa durch die Ausstellung von Diplomatenpässen
für MIT-Agenten?

Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen.

5. Sieht die Bundesregierung eine hervorgehobene Notwendigkeit, den Akti-
vitäten des MIT in der Bundesrepublik Deutschland besondere Aufmerk-
samkeit, zumal der deutschen Sicherheitsbehörden, zuteil werden zu las-
sen?
Wenn ja, welche Maßnahmen wurden bisher ergriffen?
Wenn nein, warum nicht?

Die Bundesregierung hat bereits in der Vergangenheit mehrfach erklärt, dass sie
Verstöße gegen die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland oder gegen
deutsche Interessen nicht duldet. Von diesem Grundsatz wird sie sich auch in
Zukunft leiten lassen. Dies gilt auch für Aktivitäten, die von Vertretungen aus-
ländischer Staaten in Deutschland ausgehen oder durch diese veranlasst wer-
den. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen.


